
660 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

14. 11. 1967 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Gerichts- und Justizverwal­
tungsgebührengesetz 1962 neuerlich geändert 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren­
gesetz 1962, BGBl. Nr. 289; in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 119/1963 wird in fol­
gender Weise geändert: 

1. § 4 Abs. 2 lit. b hat zu lauten: 

"b) die Hundert(Tausend)satzgebühren bis zum 
Betrag von 500 S; werden Gerichtskosten­
marken zur Deckung höherer Hundert­
(Tausend)satzgebühren beigebracht, so sind 
auch diese Gerichtskostenmarken anzurech­
nen." 

2. § 4 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Gerichtskostenmarken sind Bundes­
stempelmarken mit einem Aufdruck. Die Ge­
richtskostenmarken dürfen durch Freistempel­
abdrucke ersetzt werden. Das Bundesministerium 
für Justiz hat auf Antrag ·die Verwendung einer 
Freistempelmaschine (eines Freistempelabdruckes) 
zur Entrichtung von Gerichtsgebühren und Aus­
fertigungskosten zu genehmigen, wenn der An­
tragsteller glaubhaft macht, daß hiefür nach Art 
und Umfang seiner Gebührenpflicht ein Bedarf 
gegehen ist, und die Gewähr >dafür besteht, daß 
er die für die Verwendung von Freistempel­
maschinen (Abdrucken) festgesetzten Bedingun­
gen einhält. Die erteilte Genehmigung ist zu 
widerrufen, wenn die für die Genehmigung maß­
gebenden Voraussetzungen wegfallen, wenn der 
Berechtigte die für die Verwendung von Frei­
stempelmaschinen festgesetzten Bedingungen 
nicht einhält oder wenn der begründete Ver­
dacht besteht, daß er Gebühren hinterzogen oder 
die Freistempelmaschine anderen Personen zur 
Verwendung überlassen hat. Das Bund'esministe­
rium für Justiz hat nach den Grundsätzen einer 
einfachen und sparsamen Verwaltung und Ein­
bringung der Gerichts- und Justizverwaltungs­
gebühren durch Verordnung zu regeln: 

1. die näheren Bestimmungen über die 
Gerichtskostenmarken, insbesondere ihre Her­
stellung, Ausgabe, Einziehung, Neuauflage, Ver­
wendung und den Umtausch, wobei für den Um­
tausch. unbrauchbarer Gerichtskostenmarken ein 
Abzug von 20 v. H. des Wertes vorzuschreiben 
ist; 

2. die näheren Bestimmungen über die Geneh­
migung und den Widerruf des Betriebes einer 
Freistempelmaschine, über die Art der Frei­
stempelmaschinen und deren Abdrucke, über die 
überprüfung des Betriebes, über die Anbringung 
der Freistempelabdrucke sowie über die Verrech.., 
nung der Abdrucke durch den Erlag von Kosten­
vorschüssen." 

3. § 8 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Gebührenfreiheit erstredn sich nicht 
auf die. Gebühren von. bücherlichen Eintragun­
gen, auf die Gebühren für Grundbuchs- und 
Registerauszüge (Ergänzungen, Abschriften) 
nach Tarifpost 11 lit. c, Tarifpost 12 III und 
Tarifpost 12 a lit. e sowie auf die Pauschal­
gebühren nach den Tarifposten 7, 10 und 12." 

4. Dem § 10 Z. 3 wird der folgende Satz an­
gefügt: . 

"dieseGebÜhrenfr.eiheit erstreckt sich nicht auf 
die Gebühren für Grundbuchs- und Register­
auszüge (Ergänzungen, Abschriften) nach Tarif­
post 11 lit. c, Tarifpost 12 III und Tarifpost 12 a 
Lit. e,". 

5. Dem § 12 Abs. 2 wird der folgende Satz an­
gefügt: 
"Diese Gebührenfreiheit erstreckt sich nicht auf 
die Gebühren für Grundbuchs- und Registeraus­
züge (Ergänzungen, Abschriften) nach Tarif­
post 11 lit. c, Tarifpost 12 IIIund Tarifpost 12 a 
lit. e." 

6. Im § 15 werden ersetzt: der Betrag von 
,,500 S" durch :den Betrag von ,,2000 S", der Be­
trag· von ,,1000 S" durch den Bettag von 
,,4000 S", der ß.etrag von ,,12.000 S" durch den 
Betrag von ,,15.000 S". 

7. Im § 16 werden ersetzt:· der Betrag von 
,,6000 S" durch den Betrag von ,,7500 S", der 
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Betrag von ,,12.000 Sec durch den Betrag von 
,,30.000 sec. 

8. Im § 18 Abs. 2 Z. 2 wird der Betrag von 
,,12.000 S" durch den Betrag von ,,15.000 S" er­
setzt. 

9. Die in der Tarifpost 1 lit. a genannten 
Gebührenbeträge werden erhöht: 

von 4S auf 8 S, 
von 6S auf 12 S, 
von 8S auf 16 S, 
von 10 S auf 20 S, 
von 20 S auf 40 S, 
von 50 S auf 100 S, 
von 80S auf .160 S, 

o von 100 S auf 200 S, 
von 50 S auf 100 S. 

10. In der Anmerkung 4 lit. d zu Tarifpost 1 
wird der Betrag von ,,1000 Sec durch den Betrag 
von ,,4000 sec ersetzt. 

11. In der Anmerkung 5 lit. b zu Tarijpost 2 
wird der Betrag von ,,1000 Sec durch den Betrag 
von ,,4000 S" ersetzt. 

12. In der Anmerkung 4 zu Tarifpost 4 wird 
der Betrag von ,,1000 S" durch den Betrag von 
,,4000 Sec ersetzt. 

13. Die in der Tarifpost 5 genannten Ce-
bührenbeträge werden erhöht: 

von 10 Sauf 20 S, 
von 20 Sauf 40 S, 
von 5 Sauf 10 S. 

15. Die Anmerkung 4 zu Tarifpost 12 a hat 
zu lauten: 

,,4. Für Entscheidungen, die die Anmeldung 0 

sonstiger Empfehlungen (§ 36 eKartellgesetz) 
oder die Anmeldung von marktbeherrschenden 
Unternehmen zum Gegenstand haben, sowie für 
alle Entscheidungen höherer Instanz im Ein­
tragungsverfahren ist keine Gebühr zu entrich­
ten." 

16. Die in der Tarifpost 13 genannten Ge­
bührenbeträge werden erhöht: 

von 10 Sauf 20 S, 
von 3 Sauf 10 S. 

17. Die in der Tarifpost 14 lit. a und 
nannten Gebührenbeträge werden erhöht: 

von 50 Sauf 100 S, 
von 20 Sauf 40 S. 

b ge-

18. Die in der Anmerkung 2 zu Tarifpost 14 
genannte Gebührenbetrag wird von ,,50 Sec auf 
,,100 Sec erhöht. 

19. Der in der Tarifpost 19 genannte Ge­
bührenbetrag wird von ,,5 Sec auf ,,10 S" er­
höht. 

Artikel II 
Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1968 

in Kraft. Es findet auf alle Schriften und Amts­
handlungen Anwendung, bezüglich deren der 
Anspruch auf die Gebühr nach dem Beginn der 
Wirksamkeit dieses Bundesgesetzes begründet 
wird. 

Artikel III 
Mit der Völlziehung dieses Bundesgesetzes ist 

14. Der in der Tarifpost 8 lit. a genannte das Bundesministerium für Justiz im Einverneh..; 
Gebührenbetrag wird von ,,5 Sec auf ,,10 Sec er- men mit dem Bundesministerium für Finanzen 
höht. betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 
Die Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren, 

die ein Teil der öffentlichen Abgaben sind, wur­
den seit dem Inkrafttretendes Gerichts- und 
Justizverwaltunlgsgebührengesetzes vom 15. Fe­
bruar 1950, BGBl. Nr. 75, mehrmaLs (insbeson-

o deredurch die Bundesges,etze vom 10. Jurui 1952, 
BGBl. Nr. 124, vom 13. Dezember 1960, BGBl. 
Nr. 307, und vom 29. Mai 1963, BGBl. Nr. 119) 
angehoben, wobei zum Teil auch die s,einerzeit 
festgelegten Relationen verschoben worden sind. 
Der seit ,dem Juni 1963 wesentlich gestiegene 
Personru- und Sachaufwand der Gerichtsbehörden 
erfordert eine 0 llIeuerliche Anhebung dieser Ge­
bühren. 

Von der Erhöhung werden die Hundert(Tau­
send)satzgebühren sowie grundsätzlich auch jene 
festen Gebühren (einschließlich der Pauschal-

gebühren) ausgenommen, ,di,e durch die erwähn­
ten ges,etzlichen Maßnahmen gegenüber dem 
Stand 1950 um 300 v. H. oder mehr angehoben 
worden sind. Es werden somit zumindest teil­
weise die durch das Gerichts- und Justizverwal­
tungsgebühreng,esetz vom 15. Februar 1950 fest­
gesetzten Relationen wiederhergestellt. Damit 
wird aber .auch erreicht, daß die im Entwurf 
vorgesehene Anhebung im wesentlichen auf die 
Verfahren un:d Verfahr,ensarten beschränkt 
bleibt, die nach den allgemeinen Erfahrungen den 
relativ größten Personal- und Sachaufwand er­
fordern. Hiedurch wird auch dem vom Verfas':' 
sungsgerichtshof an Hand .der einschlägigen Mate­
rialien wiederholt entwickelten Prinzip der 
(objektiven) Kquivalenzder Gebühr zum (Per­
sonal- und Sach-)Aufwand Rechnung getragen. 
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Angehoben werden ferner die seit dem Jahre 
1950 unverändert in Geltung stehenden Bemes­
,sungsgrundlagen. 

Es ist darauf hinzuweisen, daß durch die 
übliche großzügige Praxis bei der Erteilung des 
Armenrechtes durch die österreichischen Gerichte 
eine unvertretbare Bdastung wirklich mittelloser 
Rechtsuchender in der Regel v,ermieden wird 
und daß die geltenden Gebührenbefreiungs­
bestimmungen auch für sonst berücksichtigungs­
würdige Fälle V orSOl'ge treffen. 

Darüber hinaus enthält der Entwurf Bestim­
mungen, die zu einer Verwaltungsentlastung bei­
tragen sollen. Dabei ist vor allem die Einfüh­
rung der Freistempelabdrucke zu erwähnen, 
durch die eine Möglichkeit zur Rationalisi,erung 
der Beibringung und Verrechnung· der Gerichts~ 
gebühren eröffnet wird. Dem gleichen Zweck 
dient auch die Änderung des § 4 Abs. 2 lit. b, 
weil die Entrichtung der Gerichtsgebühren in 
Gerichtskostenma:rken (Freistempelabdrucken) so­
wohl für die Behörde aIs auch für die gebühren­
pflichtigen Parteien einen geringeren Aufwand 
verursacht als die Einhebung nach den Be­
stimmungen des Gerichtlichen Einbringungs­
gesetzes 1962. Auch die Einschränkung des Gel­
tungsbereiches der. Gebührenbefreiungen dient in 
erster Linie dem Abbau eines vermeidbaren Ver­
waltungsaufwandes. Die ,durchgeführten Erhe­
bung,en haben nämlich 'ergeben, daß der Anteil 
der Gebührenbefreiungen bei den Grundbuchs­
auszügen bei ,etwa 25 v. H., bei den Grundbuchs­
eintragungen . dagegen aber nur knapp über 
10 v. H. liegt. Dies rechtfertigt den Schluß, daß 
gebührenfreie Grundbuchsauszüge v,erschiedent­
lich auch dann bestellt werden, wenn sie nicht 
unbedingt benötigt werden. Angesichts der über­
lastung der mit ,der Herstellung von Grundbuchs­
auszügen betrauten Gerichtsbeamten und den 
vielfaCh dadurch v,erursach'ten größeren Warte­
zeiten muß dagegen eingeschritten werden. Die 
vorg,esehene Regelung ist auch vertretbar, weil 
der Grundbuchs(Register)auszug oft auch durch 
di,e bloße Feststellung des Buchstandes und die 
.entsprechende Vormerkung ersetzt werden kann. 
Die damit bewirktegebührenrechtliche Gleich­
stellung aller Parteien, die die Ausfertigung eines 
Grundhuchs(Register)auszuges (einer Abschrift 
oder Ergänzung) beantragen, ist auch ,durch die 
Gebote des Gleichheitssatzes gedeckt, zum:al 
weder die grundlegenden Bestimmungen über das 
Armenrecht (§ 63 ZPO.) - wer außerstande ist, 
ohne Beeinträchtigung des für ihn und seine 
Familie erforderlichen notdürftigen Unterhaltes 
die Kosten einer Prozeßführung zu bestreiten, 
hat auf die Bewilligung des Armenr,echtes An­
spruch, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung 
oder Rechtsverteidigung nicht als offenbar mut­
willig oder aussichtslos erscheint - noch die son­
stigen Gebührenbefreiungsvorschriften die gene-

relle Beseitigung der bisher eingeräumten Ge­
büh.renfreiheite~ f~r die Amtshandlungen aus­
s0heßen, ~uf die die Vorschriften des § 63 ZPO. 
mcht unmittelbar anwendbar sind und die sich 
au0 sonst von den dort genannten Angelegen­
heiten der notwendigen und zweckmäßigen 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung grund­
legend unterscheiden. 

Durch die in diesem Gesetzentwurf vorgesehe­
n.en Maßnahmen ist eine Erhöhung der Bundes­
emnahmen um jährl:ich etwa 44 Millionen Schil­
ling zu erwarten. Der V erwahungsaufwand· wird 
hiedurch, nicht vermehrt, sondern eher ver­
ringert. 

Im einzelnen ist zum Gesetzentwurf folgendes 
zu 'bemerken: 
Zu Artikel I: 

Zu Z. 1: Da Geridttskostenmarken bis zum 
Wert von 200 Saufliegen (§ 1 Abs. 1 der Ge­
richtskostenmarkenverordnung vom 5. April 
1950, BGBl. Nr. 77, in ,der Fassung ,der Verord­
nung BGBl. Nr. 246/1963), bereitet die Entrich~ 
tung eines Betrages von 500 S in Gerichtskosten­
marken keine Schwierigkeit. Die derzeit beste­
hende Zweifelsfrage, ob beigebrachte ',Gerichts­
koSltenmarken anzurechnen sind, wenn eine 
Pflicht Z'Ut Entrichtung der Gebühr in Gerichts­
kostenmarken nicht besteht, wird zugunsten der 
Gebührenschuldner dahin gelÖSt, daß auch diese 
Gerichtskostenmarken anzurechnen sind. Diese 
Klarstellung wird insbesondere inden Verfahren 
Bedeutung erLangen, in denen der obsiegende 
Kläger die Entscheidungsgebühren beizubringen 
hat. 

Zu Z. 2: Die Z. 1entspticht inhaltlich dem 
geltenden Recht. Der nach dem geltenden Recht 
allgemein anerkannte Grundsatz -die dem 
Verordnungsgesetzgeber vorbehaltenennäher,en 
Bestimmungen über die Gerichtskostenmarken 
haben den Grundsätzen einer einfachen und spar­
samen Verwaltung und Entrichtung der Ge­
richts- und Justizverwaltungsgebühren zu die­
nen - wird aber im Sinne der Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofes auch ausdrücklich aus­
gesprochen. Hinsichtlich des· Abzugsbetrages .für 
den Umtausch unbrauchbarer Gerichtskosten'­
marken wird auf die analoge Vorschrift des 
geltenden § 17 Abs. 1 der Gerichtskostenmarken-
verordnung verwiesen. . 

Neu hingegen sind die Vorschriften über die 
Verwendung der Freistempelabdrucke an Stelle 
der Gerichtskostenmarken. Hiedurch soll der 
technischen Entwicklung unserer Zeit Rechnung 
getragen werden; es sollen sowohl der Justiz­
verwaltung -als auch ,den Parteien und Part,eien­
vertretern, die einen größer,en Verbrauch an 
Gerichtskostenmarken haben, die Vorteile ge­
boten werden, die aus ,dem Bereich der Postver­
waltung bereits bekannt sind. Obwohl diesbezüg-
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lich auf die durchaus positiven Erfahrungen der 
Postverwaltung aufgebaut werden kann, sind mit 
Rücksicht auf die zum Teil gegebehen grund­
legenden Unterschiede Sondervorschriften erfor­
derlich. 

Das Genehmigungs- und Widerrufsverfahren 
muß zentral geführt werden, weil sich die Be­
rechtigung auf ·das ganze Bundesgebiet und nicht 
- wie im Postbereich - auf näher bestimmte 
"Abgabeämter" erstr,eckt. Die Beschränkung auf 
Personen, bei denen nach Art und Umfang der 
Gebührenpflicht ein Bedarf gegeben ist, tirägt 
dem Prinzip der beiderseitigen Rentabilität 
Rechnung. Die Prüfung der Vertrauenswürdig­
keit (der Widerruf der Genehmigung hei Her­
vorkommen von Umständen, die die V,ertrau­
enswürdigkeit beeinträchtigen) ist erforderlich, 
weil - trotz der möglichen Kontrollen - die 
Sicherheiten nur dann ausreichend sind wenn 
auch die persönliche Ve'rtrauenswürdigkeit der 
Zur Verwendung von Freistempelmaschinen be­
rechtigten Personen gegeben ist (vgl. hiezu auch 
§ 34 der Postordnung). 

Insoweit die erforderlichen Sondervorschriften 
~loßeine technische Bedeutung haben oder ledig­
hch der v,erwaltungsmäßigen Bewältigung dieser 
Neueinführungdienen, werden sie einer Ver­
ordnung des Bundesministeriums für Justiz vor-
behalten. . 

Zu Z. 3 bis 5: Auf die Ausführungen im vor­
letzten Absatz des allgemeinen Teiles der Be­
merkungen wivd v,erwiesen. 

Zu Z. 6 bis 8: Die im § 15 Z. 3, § 16 lit. b 
und § 18 Abs. 2 Z. 2 genannten Beträge von je 
12.000 S sowie der im § 16 lit. a genannte Betrag 
von 6000 S wurden durch das Bundesgesetz vom 
29. Mai 1963, BGBl. Nr. 119, festgesetzt, wobei 
für die Festsetzung der Höhe nach offenjiichtlich 
entscheidend war, daß nach' ,der Regierungsvor­
lage zum Bundesgesetz BGBl. Nr. 176/1963 der 
Grenzhetrag des § 49 Abs. l' Z. 1 JN. auf 
12.000 S angehoben werden sollte. Da dieser für 
die Wertzuständigkeit der Bezirksgerichte und 
der Gerichtshöfe maßgebliche Grenzbetrag durch 
das erwähnte Bundesgesetz aber mit 15.000 S 
festgesetzt wurde, 1st eine neuerliche Anhebung 
der im Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren­
gesetz geregelten Bemessungsheträg,e geboten, 
zumal die geltende Regelung dazu führt, daß für 
Prozes,se, die zur Eigenzuständigkeit der Landes­
oder Kreisgerichte gehören, ein Sueitwert zu­
grunde zu legen ist, der innerhalb der Wertzu­
ständigkeit der Bezirksgerichte liegt. Obwohl 
diese Erwägung,en an sich auch für den Betrag 
von 15.000 S gelten (nach § 49 Abs. 1 Z. 1 JN. ge­
hören vor die Be,zirksgerichte Streiügkeiten, 
sobald der Streitgegenstand an Geld oder Geldes­
wert den Betrag von 15.000 S nicht übersteigt), 
wird dieser Betrag als Bemessungsgrundlage für 

die im § 15 Z. 3 (§ 18 Abs. 2 Z. 2) g.enannten, 
zur Eigenzuständigkeit der Gerichtshöfe gehören­
den Streitigkeiten aus dem Ehe- und Elternver­
hältnis vorgesehen. Für den "Zweifelsstreitwert" 
nach § 16 lit. b ist dieser Betrag abe'r nicht ver­
tretbar. Der Gesetzentwurf setzt daher die 
"Zweife1sstreitwerte" des § 16 so fest, daß die 
BemessungsgrundI.age bei den zur Zuständigkeit 
der Bezirksgerichte gehörenden Streitigkeiten die 
Hälfte, bei den (übrigen) zur Zuständigkeit der 
Gerichtshöfe gehörenden Streitigkeiten aber das 
Doppelte des im § 49 Abs. 1 Z. 1 JN. g,enannten 
Grenzwertes beträgt. 

Die Bemessungsgrundlagen nach § 15 Z. 1 
und 2, die ~eit dem Jahve 1950 unverändert in 
Geltung stehen, werden etwa in dem Verhältnis 
angehoben, in dem der Grenzhetrag des, § 49 
Abs. 1 Z. 1 JN. seit dem Inkrafttreten des Ge­
richts- und Justizverwal tungsgebührengesetzes 
angehoben wOvden ist. Hinzuweisen ist in di,esem 
Zusammenhang auch auf die analoge Regelung 
des Art. 1 Z. 10 bis 12. 

Zu Z. 9, 13, 14, 17 bis 19: Auf die Ausführun­
gen im allgemeinen Teil dieser Bemerkungen 
wird verwiesen. 

Zu Z. 10 bis 12: Auf die Ausführungen im 
letzten Absatz zu Z. 6 bis 8 wird mit dem Bei­
fügen hing,ewiesen, daß das System der teil­
weisen Gebührenfr,eiheitdes Arbeitsgerichtspro­
zesses auf Bestimmungen zurückgeht, die bereits 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens unserer Bundes­
verfassung in Geltung standen. 

Zu Z. 15: Die gebührenrechtliche Gleich- und 
Sonderbehandlung der durch die 4. Kartellgesetz­
Novelle, BGBl. Nr. 174/1962, eingeführten An­
meldung "sonstiger Empfehlungen" und der An­
meltdung "von marktheherrschenden Unterneh­
men" ist geboten, da sich diese Anmeldungen 
sowohl in materiellrechtücher Hinsicht als auch 
insbesondere inverfahrenlsrechtlicher Hinsicht so 
abheben, daß eine gebührenrechtliche Sonder­
stellung gegenüber den anmeldungspflichtigen 
kartellrechtlichen Zusammenschlüssen und Emp­
fehlungen (im engeren Sinn) sachlich geboten ist. 

Zu Z. 16: Die verhältnismäßig stärker,e An­
hebung der Gebühr für die Beglaubigung von 
Abschrifte'h, die von den Parteien überreicht wer­
den (TP. 13 lit. b), ist mit Rücksicht auf den 
größeren Arheitsaufwand geboten, den diese Be­
glaubigungen erfordern. Im übrigen wird auf die 
Ausführungen im allgemeinen Teil dieser B,e­
merkungen verwiesen. 

Zu Artikel 11: 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten. 

Zu Artikel III: 

Dieser Artikel regelt den Vollzug. 
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